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Funke Kunststoffe GmbH

Siegenbeckstraße 15

59071 Hamm-Uentrop

"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss 

an mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst vier Seiten und 19 Anlagen.
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I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen Bauartgenehmigung ist die Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes 

im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-

schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, 

erteilt.

4 Dem Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen 

in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. 

Zudem ist der Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser 

Bescheid an der Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten 

Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffent-

lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeich-

nungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen 

müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der 

deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und 

geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller im Genehmigungsverfahren zum 

Regelungsgegenstand gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung 

dieser Genehmigungsgrundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem 

Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.
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II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Anwendungsbereich

Regelungsgegenstand dieses Bescheids ist der "Liner-Anschluss System CONNEX" zum 

nachträglichen Anschluss an Abwasserrohre, die mit glasfaserverstärkten Linern (GFK-Liner) 

saniert wurden. 

Der Einbau des "Liner-Anschlusses System CONNEX" an glasfaserverstärkten Linern erfolgt 

mit dem "CONNEX-Anschluss" gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung 

Nr. Z-42.1-376. 

2 Bestimmungen für Planung, Bemessung und Ausführung

2.1 Bestimmungen für die Planung

Die Angaben der notwendigen Kanal- bzw. Leitungsdaten, wie z. B. Rohrwerkstoff, Nenn-

weiten, hydraulische Verhältnisse, etc., sind vom Ausführenden zu überprüfen. Die Richtigkeit 

der Angaben ist vor Ort zu prüfen.

Die Bewertung des Zustandes der bestehenden Abwasserleitung der Grundstücksentwässe-

rung hinsichtlich der Anwendbarkeit des Renovierungsverfahrens ist vorzunehmen.

Die hydraulische Wirksamkeit der Abwasserleitungen darf durch die Renovierung des jeweili-

gen Zulaufs nicht beeinträchtigt werden. 

2.2 Bestimmungen für die Ausführung

2.2.1 Allgemeines

Die Ausführung erfolgt in offener Bauweise. Hierbei sind die Bestimmungen von DIN 41241 zu 

beachten.

Der Antragsteller hat eine Einbauanleitung gemäß den Anlagen 11 bis 19 mit Beschreibung 

der einzelnen Handlungsschritte für den gesamten Einbau zu erstellen und dem Einbauset 

beizulegen.

Für den Einbau ist das vom Hersteller zur Verfügung gestellte Einbauset sowie das dazu 

gehörende Montage-Werkzeug zu verwenden.

Der verbleibende Hohlraum im Bereich der Kernlochbohrung zwischen dem "CONNEX-

Anschluss" und dem sanierten Abwasserrohr wird mit der "Funke 2K Dichtmasse" abge-

dichtet.

2.2.2 Durchführung der Einbaumaßnahme

2.2.2.1 Vorbereitende Maßnahmen

Die Allgemeinen Hinweise sowie die Bestimmungen zur Untergrundvorbehandlung nach 

Anlage 12 bis 14 sind zu beachten.

Vor Beginn der Arbeiten ist der anzuschließende Bereich um die Kernlochbohrung soweit zu 

reinigen, dass alle vorliegenden Schäden erkannt werden können. Ggf. sind lose Teile und 

Hindernisse auf der Innen- bzw. Außenseite der Kernlochbohrung zu entfernen. Dabei ist 

darauf zu achten, dass dies nur mit geeigneten Werkzeugen erfolgt, sodass die vorhandene 

Abwasserleitung nicht beschädigt wird.

Vor Beginn der Arbeiten ist festzustellen, ob sich die betreffende Leitung in Betrieb befindet, 

und eine anteilige Umleitung des Abwassers erforderlich, bzw. ob ein sicheres Arbeiten unter 

Vorflut möglich ist.

2.2.2.2 Eingangskontrolle der Verfahrenskomponenten auf der Baustelle

Die angelieferten Komponenten des "CONNEX-Anschluss" nach allgemeiner bauauf-

sichtlicher Zulassung Z-42.1-376 und die "Funke 2K Dichtmasse" sind auf der Baustelle 

dahingehend zu überprüfen, dass die entsprechenden Kennzeichnungen vorhanden sind.

1 DIN 4124: 2012-01 Baugruben und Gräben - Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten
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Die Eingangskontrolle ist im Rahmen der baustelleneigenen Produktionskontrolle zu doku-

mentieren.

2.2.2.3 Montage des "Liner-Anschluss System CONNEX"

Die Montage des "Liner-Anschluss System CONNEX" hat entsprechend der in den Anlagen 

11 bis 19 angegebenen Einbauanleitung zu erfolgen.

Das mit dem glasfaserverstärkten Liner sanierte Abwasserrohr ist gemäß der Montagean-

leitung entsprechend den Anlagen 12 bis 14 zu öffnen. Nach dem Einsetzen des "CONNEX-

Anschlusses" ist der verbleibende Ringspalt mit der "Funke 2K Dichtmasse" über den Einfüll-

stutzen abzudichten.

2.2.2.4 Abschließende Inspektion und Dichtheitsprüfung

Nach Abschluss der Einbauarbeiten ist der Einbauabschnitt an dem GFK-Liner durch Inaugen-

scheinnahme mittels Kamerabefahrung zu kontrollieren und der Einbau zu protokollieren. Ggf. 

sind überschüssiges Material, unsaubere Oberflächen, Überhänge und sonstige Hindernisse 

zu glätten.

Im Anschluss ist eine Druckprüfung des sanierten Bereichs entsprechend DIN EN 16102 

durchzuführen. Das Ergebnis der Druckprüfung ist der Videoaufzeichnung bzw. dem schrift-

lichen Protokoll beizufügen.

2.3 Übereinstimmungserklärung über die ausgeführte Einbaumaßnahme

Die Bestätigung der Übereinstimmung der ausgeführten Einbaumaßnahme mit den 

Bestimmungen dieser allgemeinen Bauartgenehmigung muss vom ausführenden Betrieb mit 

einer Erklärung der Übereinstimmung auf Grundlage der Festlegungen in Tabelle 1 erfolgen. 

Der Erklärung der Übereinstimmung sind Unterlagen über die Eigenschaften der Verfahrens-

komponenten nach Abschnitt 2.1 und die Ergebnisse der Prüfungen nach Tabelle 1 beizule-

gen.

Der Leiter der Einbaumaßnahme oder ein fachkundiger Vertreter des Leiters muss während 

der Ausführung der Sanierung auf der Baustelle anwesend sein. Er hat für die ordnungsge-

mäße Ausführung der Arbeiten nach den Bestimmungen des Abschnitts 3.2 zu sorgen und 

dabei insbesondere die Prüfungen nach Tabelle 1 vorzunehmen oder sie zu veranlassen. 

Anzahl und Umfang der ausgeführten Festlegungen sind Mindestanforderungen.

Tabelle 1: Verfahrensbegleitende Prüfungen

Gegenstand der Prüfung Art der Anforderung Häufigkeit

Vorbereitende Maßnahmen nach Abschnitt 2.2.2.1

Eingangskontrolle aller Komponenten 

auf der Baustelle (Kennzeichnung)
nach Abschnitt 2.2.2.2

Durchführung der Montage nach Abschnitt 2.2.2.3

Abschließende Inspektion und 

Dichtheitsprüfung
nach Abschnitt 2.2.2.4

jede Baustelle

3 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung

Betroffene Leitungsabschnitte dürfen frühestens nach 7 Tagen mit üblichen Hochdruckspül-

geräten gereinigt werden.

Ronny Schmidt Beglaubigt

Referatsleiter Samuel 

2 DIN EN 1610: 2015-12 Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen; Deutsche Fassung 

EN 1610:2015
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

"Liner-Anschluss System CONNEX" eigebauter Zustand 
Anlage 1
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Einzelteile "Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 für Bohrung ø 162 mm und 

DN/OD 160 für Bohrung ø 200 mm

Anlage 2
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Einzelteile "Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 200 für Bohrung ø 200 mm
Anlage 3



Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-42.1-605 vom 2. August 2024

Z88099.24 1.42.1-60/19

"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Anschlussoberteil "Liner-Anschluss System CONNEX" 
Anlage 4
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Gewinderad "Liner-Anschluss System CONNEX" 
Anlage 5
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Anschlussunterteil "Liner-Anschluss System CONNEX" 
Anlage 6
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Distanzring "Liner-Anschluss System CONNEX" 
Anlage 7
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Dichtungen "Liner-Anschluss System CONNEX" 
Anlage 8
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Schlüsseleinsatz für alle Nennweiten
Anlage 9
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Gewinderadschlüssel 
Anlage 10
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Einbau- und Montageanleitung
Anlage 11
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Einbau- und Montaganleitung
Anlage 12
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Einbau- und Montaganleitung
Anlage 13
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Einbau- und Montaganleitung
Anlage 14
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Einbau- und Montaganleitung
Anlage 15
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Einbau- und Montaganleitung
Anlage 16
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Einbau- und Montaganleitung
Anlage 17
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 
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Einbau- und Montaganleitung
Anlage 18
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"Liner-Anschluss System CONNEX" DN/OD 160 und DN/OD 200 zum nachträglichen Anschluss an 

mit GFK Linern sanierten Rohren mit dem Nennweitenbereich DN 200 bis DN1500

Einbau- und Montaganleitung
Anlage 19
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